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oder gar nicht anmeldet (mit dem Anmeldeschein oder telephonisch), verursacht
Verlegenheit und riskiert den Ausschluß vom gemeinsamen Mahle. — Mahlzeitencoupons
nicht vergessen!

Interessenten können am Nachmittage die neue Heil- und Pflegeanstalt Hasenbühl,

das Knabenerziehungsheim Schillingsrain oder das Rathaus Liestal besichtigen.

Reformbestrebimgen im schweizerischen Anstaltswesen
Von Dr. W. Rickenbach, Sekr. der Schweiz. Landeskonferenz für soz. Arbeit, Zürich.

Angesichts der sich in jüngster Zeit gegen das schweizerische Anstaltswesen
erhebenden Kritik fühlte sich auch die Schweizerische Landeskonferenz für soziale
Arbeit, der Zusammenschluß der sozialen Spitzenverbände, berechtigt und
verpflichtet, diesem Problem näherzutreten und vor allem auch Reformbestrebungen
zu erörtern.

I. In ihrer 20. Vollsitzung vom 13. November 1944 beauftragte die Konferenz
den Vorstand, eine „Studienkommission für die Anstaltsfrage" einzusetzen. Dieser
kam in seiner Sitzung vom 20. Februar 1945 dem Auftrage nach und setzte die
Zusammensetzung der Kommission und die zu behandelnden Fragen generell fest.
Die Kommission hielt am 17. April 1945 ihre erste Sitzung ab.

Die zu behandelnden Fragen sind im Interesse einer gründlichen Erörterung
auf 7 Arbeitsausschüsse aufgeteilt (s. unten), denen die für die einschlägigen Fragen
zuständigen Fachleute, also Heimleiter, Versorger, Psychologen, Psychiater,
Architekten, Wirtschaftler, Presse- und Radioleute usw. angehören.

Den Ausschüssen wurden vom Vorstand der Landeskonferenz die nachfolgenden

Fragen und Postulate zur Behandlung unterbreitet. Die Zusammenstellung
ist eine vorläufige. Sie will und kann nicht erschöpfend, sondern lediglich
wegleitend sein. Die Ausschüsse können und sollen womöglich auch alle übrigen in
ihren Arbeitsbereich einschlagenden Fragen behandeln. Die Behandlung soll so
erfolgen, daß die Vorschläge in 'praktische Maßnahmen ausmünden. Eine bloß
akademische Diskussion ist zu vermeiden. Die erzielten Ergebnisse sollen als
Anträge an die Gesamtkommission weitergeleitet werden. Je nach dem Ergebnis
der von der letztern unternommenen Aktionen werden die Ausschüsse neuerdings
zu einzelnen Fragen Stellung nehmen müssen. Es soll keine Augenblicksarbeit,
sondern Dauerndes geleistet werden.

Zur Bereicherung und Vervollständigung der Diskussion wäre es sehr
erwünscht, wenn sich alle kompetenten Persönlichkeiten, vor allem aus auch Heimleiter

und Versorger zu den nachstehenden Postulaten äußern wollten. Sie werden
hiemit herzlich dazu eingeladen.

Entsprechende Äußerungen sind an das Sekretariat der Schweizer.
Landeskonferenz für soziale Arbeit, Zürich, Postfach Selnau, zu richten.

Summarische Zusammenstellung der zu behandelnden
Fragen und Aufteilung auf die Arbeitsausschüsse,

ausgearbeitet auf Grund der einschlägigen Literatur und von Kundgebungen und
Vorschlägen aus Fachkreisen vom Sekretariat der Schweiz. Landeskonferenz für soziale
Arbeit.

Arbeitsbereich :
In die Untersuchung einzubeziehen sind alle Anstalten, in denen sich Kinder und

Jugendliche befinden, gleichgültig, ob daneben auch noch Erwachsene vorhanden
sind; ausgenommen sind Pflegeanstalten.
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Ausschuß I : Aufklärung.
1. An erster Stelle steht die fortgesetzte Aufklärung über Notwendigkeit, Wesen

und Aufgabe der Anstalten.
2. Dazu gehört auch der Kampf gegen das Vorurteil, das Anstalten,

Anstaltsversorgung und Anstaltsversorgten anhaftet, insbesondere auch gegen die Auffassung,
daß Anstaltsversorgung Strafe bedeutet. Anstalten sollen nicht Fremdkörper im
Volksganzen sein, sondern immer mehr zum Volksgut werden.

3. Es ist zu prüfen, ob und wieweit die Namensgebung einzelner Anstalten am
Vorurteil gegen sie schuld ist.

4. Wichtig sind: Größtmögliche und vermehrte Kontaktnahme zwischen der
Anstalt einerseits und Eltern und Versorgern anderseits. (Die Versorger müssen sich
zur Pflicht machen, Heim und Schützling vor Durchführimg der Versorgung genau
anzusehen.) Großzügige Regelung des Besuchsrechts. Periodische Berichterstattung
der Anstaltsleitung an Eltern und Versorger.

5. Nicht weniger wichtig ist die größtmögliche und vermehrte Kontaktnahme
zwischen Anstalt und Öffentlichkeit. Dazu gehören: Fortlaufende Berichterstattung
in der Presse und am Radio. Veranstaltung von Pressekonferenzen über Anstalts-
fragen. Einladung von Presse-, Radio- und Filmleuten zum Besuch von Anstalten.
Entsprechende Einladung an Mitglieder eidgenössischer, kantonaler und kommunaler
Parlamente. Erstellung eines Anstaltsfilmes und Ausarbeitung von Hörspielen.

Ausschuß II : Organisation der Anstalten im allgemeinen.
1. Um ihren Zweck erreichen zu können, müssen die Anstalten weitgehend

spezialisiert sein. Es ist zu prüfen, wo eine solche Spezialisierung vor allem nötig und wie
weit sie möglich ist.

2. Die Arbeitsteilung unter den Anstalten hat je nach ihrer rechtlichen Natur
durch Vereinbarung oder Gesetz zu erfolgen. Entsprechende Vorlagen bzw. Abkommen
sind anzustreben.

3. Die Organisation der einzelnen Anstalt muß genügend und ihrer Aufgabe angepaßt

sein. Es muß ein zweckdienliches Verhältnis zwischen Erziehungsabteilung und
wirtschaftlichen Betrieben vorhanden sein. Die Dotation mit Personal muß Aufgabe
und Umfang der einzelnen Abteüungen einer Anstalt entsprechen.

4. Es ist ein nach Anstaltstypen differenziertes Mindestprogramm hinsichtlich
Einrichtung, Organisation und Führung der Anstalten aufzustellen.

Ausschuß III : Landwirtschaftliche und gewerbliche Anstaltsbetriebe.
1. Größe, Struktur und Betriebsweise von Landwirtschafts- und

Gewerbebetrieben müssen sich nach der Erziehungsaufgabe richten. Sie dürfen nicht
Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck sein, und auf keinen Fall darf, wenn es die
Art des Betriebes ausschließt, damit die Selbsterhaltung der Anstalt erzwungen
werden.

2. Insbesondere ist auch das Verhältnis der von der Anstalt geführten Betriebe
zu den Betrieben in der Privatwirtschaft (Preisgestaltung, Vermeidung der
Unterbietung, Beeinträchtigung des Umsatzes der Privatbetriebe usw.) zu prüfen.

3. Dem Landwirtschafts-, bzw. Gewerbebetrieb soll ein Leiter vorstehen, der
imstande ist, den Betrieb selbständig zu führen, der aber dem pädagogischen Leiter
unterstellt ist.

4. Die den Anstalten angeschlossenen Arbeitsstätten für die Zöglinge sollen nach
den Grundsätzen der Arbeitshygiene und Unfallverhütung betrieben werden und den
Zöglingen mindestens den Schutz gewähren, der für die entsprechenden Betriebe in
der Privatwirtschaft üblich, bzw. gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ausschuß IV : Ökonomische und finanzielle Probleme.
1. Eine Hauptursache der derzeitigen unbefriedigenden Zustände liegt in der

vielfach ungenügenden ökonomischen und finanziellen Grundlage der Anstalten.
2. Die Anstalten müssen grundsätzlich darnach trachten, sich selbst zu erhalten.

Dabei ist aber zu beachten, daß eine massive Erhöhung der Kostgelder die Versorger
abschrecken und dazu führen kann, daß Anstaltsversorgung vielfach dort nicht
angewendet wird, wo sie am nötigsten wäre. Anderseits kann eine unbegrenzte Vergrößerung

der Landwirtschafts- und Gewerbebetriebe aus erzieherischen und ökonomischen
Gründen nicht in Frage kommen. Zusätzliche Beiträge aus privaten oder öffentlichen
Mitteln scheinen daher unerläßlich zu sein.
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3. Es steht fest, daß die Kostgelder vielfach ungenügend sind und eine Erhöhung
wohl ertragen.

4. Um zu einer zuverlässigen und sachlich richtigen Berechnung der Kostgelder
zu kommen, sollten in den Anstalten gleicher Gattung die gleichen Kalkulations- und
Buchhaltungsgrundlagen bestehen. Entsprechende Vorschläge sind auszuarbeiten.

5. Die Anstalten gleichen Typs sollten sich ferner verpflichten, nicht unter
bestimmte Kostgeldansätze zu gehen.

6. Bei den zuständigen öffentlichen Stellen ist auf Schaffung vermehrter
Subventionsmöglichkeiten für private Anstalten, nötigenfalls auf Schaffung einschlägiger
gesetzlicher Grundlagen zu dringen. Dabei ist zu prüfen, ob die Subventionierung in
Form von Kostgeldzuschüssen an Einzelfälle oder von pauschalen Beiträgen an die
Vermögensrückschläge erfolgen soll. Insbesondere sollte von den Schulgemeinden ein
Erziehungsbeitrag für die versorgten Kinder, der den Aufwendungen für das die
öffentlichen Schulen besuchende Kind entspricht, erhältlich gemacht werden.

7. Die Zusprechung öffentlicher Beiträge wäre davon abhängig zu machen, ob die
Anstalt auf gesunden ökonomischen und finanziellen Grundlagen ruht und das ihr
Mögliche an den Unterhalt der Anstalt beiträgt.

Ausschuß V : Arbeitsbedingungen des Personals.
1. Das Arbeitsmaß von Leitung und Personal darf die körperliche und

geistigseelische Leistungsfähigkeit nicht überschreiten.
2. Zwischen Erziehungsaufgabe und Verwaltungsarbeiten der Heimleitung muß

ein zweckdienliches Verhältnis bestehen.
3. Die Arbeits- und Anstellungsbedingungen müssen der besonderen Natur der

Aufgabe angepaßt sein. (Arbeits- und Ruhezeit, Lohn, Ferien, Schutz gegen
Berufskrankheiten, Kranken-, Unfall-, Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung.)

4. Da die Anstalt ein Interesse daran hat, bewährtes Personal möglichst lange
zu behalten, soll durch entsprechende Gestaltung der Besoldungs-, Wohnverhältnisse,
vor allem auch die Anstellung verheirateter Erzieher, Lehrer, landwirtschaftlicher
Dienstboten ermöglicht und gefördert werden.

5. Die Besoldung des Anstaltspersonals muß in einem angemessenen Verhältnis
zur Besoldung derjenigen stehen, die die gleichen Aufgaben außerhalb der Anstalten
erfüllen. Insbesondere darf die Lehrtätigkeit in der Anstalt nicht als solche zweiter
Klasse gewertet werden.

Ausschuß VI : Bauten und Einrichtungen.
1. Gebäude, Räumlichkeiten und Einrichtungen müssen solid, einfach, sauber

und dem Zweck der Anstalt angemessen sein1).
2. Unumgänglich notwendig sind genügende hygienische Einrichtungen (Aborte,

Wasch- und Baderäume), gesonderte Krankenzimmer, ausreichende Aufenthalts- und
Spielräume und Spielplätze1).

3. Gebäude, die früher andern Zwecken dienten, wie Schlösser, Herrensitze,
Klöster, Hotels, eignen sich an sich nicht als Anstalten. Zum mindesten müssen sie so
umgebaut werden, daß sie eine Verwirklichung des Anstaltszweckes ermöglichen.

4. Es besteht die Notwendigkeit des Umbaues und der Renovation zahlreicher
älterer Anstalten, vor allem auch von sog. Bürgerheimen und von Armenanstalten.

5. Es ist zu prüfen, ob für einzelne Anstaltstypen nicht Beispiele von Bauplänen
aufgestellt werden sollen.

Ausschuß VII : Erzieherische Probleme, Auswahl und Ausbildung des Personals,
Regelung der Aufsicht.

1. Als Erziehungsziele gelten körperliche Ertüchtigung, Vorbereitung auf Berufslehre

und Leben, Pflege staatsbürgerlicher Haltung, Bildung der sittlich-religiösen
Persönlichkeit1

2. Diesem Ziel dient vor allem die Gruppenerziehung in gesonderten Räumen
und die Pflege des Familiensinnes1).

') Diese Vorschläge sind zum Teil den „Forderungen für die Anerkennung caritativer
Heime und Anstalten für Kinder und Jugendliche", aufgestellt im Februar 1945 durch die
Konferenz für katholische Kinder- und Jugendhilfe und den Kathol. Anstaltenverband,
entnommen.
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3. Der Erreichung des Erziehungsziels dient vor allem auch die Freizeitbeschäftigimg.

Wo möglich ist der Handarbeitsunterricht einzuführen, und wo besondere
Verhältnisse es rechtfertigen, die Einrichtung von Lehrwerkstätten anzustreben1).

4. Das Zusammenleben der Kinder und Jugendlichen mit Alternden und
Gebrechlichen ist auf alle Fälle zu vermeiden1).

5. Körperlich und geistig Gebrechliche und Schwererziehbare können nur in
entsprechenden Spezialheimen mit Erfolg gefördert werden1).

6. In Erziehungsheimen sollen in weitestmöglichem Maße Jugendpsychologen
und -psychiater beigezogen werden, aber auch die allgemeine ärztliche Betreuung
muß ausreichend sein.

7. Die Anstaltsleiter müssen harmonische und gereifte Persönlichkeiten sein.
Bei ihrer Wahl ist vor allem auf praktisch ausgewiesene Eignung abzustellen.

8. Großes Gewicht ist auf die Aus- und Weiterbildung von Leiter und Personal
zu legen. Dabei ist auch zu prüfen, ob eine systematische Ausbildung des gesamten
Anstaltspersonals, ähnlich wie sie von den Sozialen Frauenschulen betrieben wird,
möglich und erwünscht ist. Empfehlenswert ist die Abhaltung von Weiterausbildungs-
kursen, die, so weit möglich, in den Anstalten selbst stattfinden sollen.

9. Soweit dies nicht schon geschieht, sollen in den Anstalten periodisch
Aussprachen zwischen Leiter und Personal abgehalten werden; ebenso sollen sich die
Heimleiter oft untereinander zu einem umfassenden Erfahrungsaustausch zusammenfinden.

10. Die Mitglieder der Aufsichtsorgane von Anstalten müssen sorgfältig ausgewählt

werden. Es sollen ihnen Ärzte, Lehrer, Fürsorger, Landwirte, vor allem auch
Frauen und eventuell auch ehemalige Zöglinge angehören. Entscheidend ist, daß sie
sich für die Aufgabe eignen und dafür das nötige Interesse und die Zeit aufbringen.

11. Politische Einseitigkeit in der Zusammensetzung ist zu vermeiden.
12. Den Wahlorganen obliegt für die Auswahl der Kandidaten eine große

Verantwortung. Das Bewußtsein dafür muß dort, wo es nötig ist, geweckt werden.
13. Die Aufsichtsorgane sind für ihre Geschäftsführung den Wahlorganen

verantwortlich. Diese Verantwortlichkeit muß dort, wo es nötig ist, festgestellt oder in
Erinnerung gerufen werden.

14. Die Aufsichtsorgane haben ihre Besuche unangemeldet vorzunehmen und
die Führung der Anstalt eingehend, nötigenfalls unter Vornahme von Befragungen zu
prüfen. Am besten erfolgt die Besichtigung der Anstalt in kleineren Gruppen oder
auch einzeln.

15. Soweit nötig, ist auch eine Verbesserung der behördlichen Anstaltsinspektion
anzustreben.

Gesamtkommission.
1. Koordinierung der von den Ausschüssen gewonnenen Ergebnisse.
2. Nachhaltige Auswertung dieser Ergebnisse in Form von Interventionen bei

Behörden, Mobilisierung der öffentlichen Meinung usw.

II. Damit baldmöglichst auch praktische Reformarbeit geleistet werden kann,
erfolgte parallel mit der Bildung der Studienkommission diejenige einer „Ständigen

Expertenkommission für Anstaltsfragen". Sie wurde durch Beschluß der
Vollversammlung der Landeskonferenz vom 26. April 1945 und der
Zentralkommission der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft vom 18. April
1945 geschaffen. Sie ist eine gemeinsame Kommission dieser Institutionen und
beiden gegenüber verantwortlich und berichtspflichtig. Ihre Aufgabe soll
vorbeugend sein und vor allem in der Beratimg von Heimleitern und Aufsichtsorganen
bestehen. Auf Wunsch der Heimleiter, Aufsichtsorgane, Spitzen- und Fachverbände

und im Einvernehmen mit ihnen soll die Kommission auch Expertisen
durchführen. Der Sinn dieser Einrichtung liegt darin, „daß nötigenfalls Leute
bereitstehen, die auf dem schwierigen Gebiet des Anstaltswesens Erfahrung haben
und mit ihrem Rat beispringen können. Es handelt sich um eine Möglichkeit neben
andern, um ein Angebot, das Landeskonferenz und Schweizerische Gemeinnützige
Gesellschaft denen, die es nötig haben, machen. Keineswegs handelt es sich um
eine Art Behörde, die man in Anspruch nehmen muß oder einzig in Anspruch
nehmen darf."
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Die Mitglieder werden vom Vorstand der Landeskonferenz und vom Bureau
der Zentralkommission der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft gewählt.
Als solche sind Heimleiter, Versorger, Psychologen, Psychiater, Lehrer und
Pressevertreter in Aussicht genommen. Auch Frauen befinden sich darunter. Die
Mitgliederzahl wurde auf zwölf festgesetzt. Aus diesem Gremium ordnet das Sekretariat
der Landeskonferenz nach Bedarf einzelne Persönlichkeiten ab oder stellt
Expertenkommissionen ad hoc zusammen.

Das Sekretariat der Landeskonferenz wird in nächster Zeit die in Frage
kommenden Anstalten, Aufsichtsorgane und Amtsstellen von der Gründung der
„Ständigen Expertenkommission für Anstaltsfragen" in Kenntnis setzen und sie
zur intensiven Benützung dieser Einrichtung einladen. Es hofft, daß von dieser
Einladung zum Wohle der schweizerischen Anstalten und ihrer Insassen reichlich
Gebrauch gemacht wird.

Zug. Das interkantonale Konkordat betr. wohnörtliche Armenunterstützung vor dem
Zuger Kantonsrat. Nachdem der Regierungsrat schon im Jahre 1940 und 1943 dem
Kantonsrat den Beitritt des Kantons zum Konkordat beantragt hatte, aber von ihm
abgewiesen worden war, beschloß er am 14. März 1945 (s. „Armenpfleger" 1945, S. 40)
wiederum, ihm den Beitritt zu belieben. Nach der intensiven Propaganda, die im letzten

Jahre in den Nichtkonkordatskantonen entfaltet worden war, durfte man wohl
erwarten, daß der Kantonsrat diesmal dem Abkommen mehr Wohlwollen entgegenbringen

werde. Es kam aber anders. In den Sitzungen des Kantonsrates vom 26. April
und 7. Mai 1945 wurde über den Antrag des Regierungsrates diskutiert. Die
interessante, aber zum Teil etwas unerfreuliche Diskussion bringen wir im folgenden zur
Kenntnis unserer Leser, indem wir uns an den Bericht des „Zuger Volksblattes" in
seinen Nummern vom 30. April und 9. Mai 1945 halten:

Heß (kons., Zug) beantragt, es sei zurzeit auf die Vorlage nicht einzutreten,
dagegen sei der Regierungsrat mit der Frage einer nochmals erweiterten Unterstützung
der finanzschwachen Bürgergemeinden zu beauftragen. Der Antragsteller ist gegen den
Beitritt zum Konkordat, weil dasselbe die Ausgaben für das Armenwesen zu stark
steigere und zur Einführung der Einwohnerarmensteuer führen werde. Das Konkordat
führe zu einer Einschränkung der Gemeindeautonomie. Der Kanton Zug werde
vermutlich mit dem Konkordat schlecht fahren, da es im Kanton Zug sehr viele Bürger
aus andern Kantonen gebe. Der Kanton Zug brauche nicht die Armenlasten anderer
Kantone zu tragen. F. Hotz (kons., Baar) ist gegen das Konkordat, weil zuerst ein
neues Armengesetz geschaffen werden müsse. Stadtpräsident Dr. Lusser (kons.) teilt
mit, daß die konservative Fraktion dem Antrag Heß zustimme.

Dr. M. Stadlin (freis.) teilt mit, daß die freisinnig-demokratische Fraktion für
den Beitritt zum Konkordat sei. Das Konkordat über die wohnörtliche Armenunterstützung

stellt einen entschiedenen Fortschritt in der Armenpflege dar. Die Schweiz.
Armenpflegerkonferenz hat schon wiederholt die noch fernstehenden Kantone zum
Beitritt aufgefordert. Alle unsere Nachbarkantone gehören dem Konkordat an. Der
Beitritt ist auch vom Standpunkt des Familienschutzes aus entschieden zu
befürworten, da gemäß Konkordat die Familien: beieinander bleiben können. Die von den
Gegnern vorgebrachten Gründe sind nicht stichhaltig, insbesondere ist es noch sehr
fraglich, ob überhaupt eine Einwohnerarmensteuer eingeführt werden müßte. Bei
der Fürsorge für die unbemittelten und in Not geratenen Leute dürfen Geldrücksiehten
nicht allein ausschlaggebend sein. Eine wirksame Sozialpolitik der Nachkriegszeit
erfordert Taten und nicht bloß schöne Worte und Programme. Eine solche Tat stellt
der Beitritt zum Konkordat dar.

Stadtrat Jost (soz.) verdankt dem Regierungsrat den Antrag auf Beitritt. Das
heutige Armenunterstützungssystem entspricht nicht mehr den Forderungen der
Humanität, Gerechtigkeit und des Familienschutzes. Die Niedergelassenen zahlen


	Reformbestrebungen im schweizerischen Anstaltswesen

